
 
Ich beschliesse, meine eigene Kanzlei zu gründen! Welche Versiche-
rungen sind notwendig? / Wo kann ich mich zusätzlich informieren? 

Newsletter - 1: 
Die Wichtigste: Die Berufshaftpflichtversicherung 

Um die anwaltliche Tätigkeit aufnehmen zu können, verlangt die Aufsichtsbehörde den Abschluss 
einer Berufshaftpflichtversicherung, die je nach Kanton zwischen CHF 1 bis CHF 5 Mio. für 
Vermögensschäden abdecken muss.  

Die SAV-FSA Service AG Versicherungen empfiehlt, die folgenden Punkte und Deckungen bei der 
Erstellung eines Angebots zu berücksichtigen:  

• Wenn möglich betraglich fixer Selbstbehalt 
• Bedarfsgerechte Höhe der Versicherungssumme 
• Einschluss Verzicht auf Rückgriff bei Grobfahrlässigkeit  
• Einschluss Verzicht auf Kündigung durch den Versicherer im Schadenfall  
• Einschluss Personen- und Sachschäden  

Wichtig sind die versicherten Leistungen und nicht nur die Prämie! Wünschen Sie weitere 
Informationen zu diesem Thema? 

Wir sind telefonisch oder per E-Mail unverbindlich für Sie da. Auch auf unserer Homepage finden 
Sie detailliertere Informationen zur Berufshaftpflicht. Im nächsten Newsletter 2 werden wir uns mit 
dem Thema Personenversicherungen befassen! 

Wo kann ich mich zusätzlich über die weiteren unternehmerischen und privaten 
Risiken informieren?  
Sie benötigen aktuell keine Beratung, möchten sich aber, abgestimmt auf die anwaltlichen 
Bedürfnisse, informieren. Nutzen Sie dazu unsere Homepage mit vielen interessanten 
Informationen über unsere Rahmenverträge, den Prämienrechnern oder den Offertenanfragen. 

SAV-FSA Service AG Versicherungen, Marktgasse 4,  
Postfach, CH-3001 Bern, service@sav-fsa.ch 

https://service.sav-fsa.ch/team
mailto:service@sav-fsa.ch
https://service.sav-fsa.ch/berufshaftpflicht
https://service.sav-fsa.ch/team
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